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Bürgermeister

Beratungsgegenstand:

Stadtbücherei Jever; Änderung der Servicegebühren

Sachverhalt:
Im Rahmen der Haushaltsberatungen hat der Rat der Stadt Jever in seiner Sitzung vom 19.
März 2015 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Bestandteil dieses Konzeptes ist
unter Ziffer  11 für das Haushaltsjahr 2015 und die kommenden drei Haushaltsjahre eine
pauschale  Kürzung  des  bestehenden  Budgets   in  Höhe  von  jährlich  8.300,00  Euro.  
Ebenfalls  ist  unter  Ziffer  10  des  Konzeptes  eine  Anpassung  der  Servicegebühren  für
Medienausweise beschlossen worden.

Eine Anpassung der Servicegebühren für  Medienausweise und sonstige Dienstleistungen
sowie der Versäumnis- und Mahngebühren wurde letztmalig  zum 01. Januar 2010 mit dem
Erlass einer neuen Benutzungs- und Gebührenordnung vorgenommen. 

Das Angebot der Stadtbücherei wurde in den letzten fünf Jahren ständig erweitert, sodass
auch aus diesem Grunde eine moderate Anpassung der Gebühren angemessen erscheint.

Im  Rahmen  eines  Vergleichs  wurden,  soweit  möglich,  die  aktuellen  Gebührentarife  der
Stadtbücherei  Jever  mit  denen  anderer  Büchereien  der  Region  bzw.  ähnlicher  Größe
verglichen.  Diese Gebührenüberstellung hat  ergeben,  dass unsere „neuen“  Tarife  in  den
meisten  Bereichen  nicht  bzw.  nicht  wesentlich  von  denen  der  anderen  Bibliotheken
abweichen. 
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Eine  Änderung der Servicegebühren soll auch  zum Anlass genommen werden, um kleinere
Anpassungen vorzunehmen, die im Folgenden erläutert werden:

Eine Unterscheidung zur Vormerkung zur Ausleihe mit bzw. ohne Benachrichtigung hat sich
als  nicht  praktikabel  erwiesen;  auf  eine  Unterscheidung  soll  daher  in  Zukunft  verzichtet
werden. Ebenfalls hat sich eine Unterscheidung bei den Gebühren für Mahnungen als nicht
sinnvoll gezeigt, sodass auch hier in Zukunft drauf verzichtet werden soll. 

   

Finanzielle Auswirkungen:

Veranschlagung im Haushalt: (x) ja ( ) nein
Beschlussvorschlag:

Die geänderten Servicegebühren (Anlage zur Benutzungs- und Ge-
bührenordnung) für die Stadtbücherei Jever werden mit Wirkung ab
dem 01.08.2015 beschlossen

Anlagen:

– Gegenüberstellung der bisherigen und der künftigen Gebührenbefreiung
– Übersicht über die künftigen Servicegebühren für die Stadtbücherei Jever (Anlage zu 

der geltenden Benutzungs- und Gebührenordnung)
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